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wir dazu noch einsehen, dass Unabhängigkeit,
Sachlichkeit und Mut auch /Wacbf verleihen,
dann steht vielleicht der Weg offen für eine
neue Politik - und die tut dringend not, um die
anstehenden Probleme der Menschheit zu lö-
sen.
PS: Ich kenne bereits eine ganze Menge Män-
ner, die den Mut haben, mit «Herz und Gefühl»
zu politisieren...

Verena Grende/me/'er (Grend/)

Wo der Baum stirbt,
ist der Mensch gefährdet

In einzelnen Schweizer
Kantonen hat das
Waldsterben katastro-
phale Ausmasse ange-
nommen. Im Kanton
Thurgau sind bereits
ein Viertel der Weiss-
tannen gestorben, von
den übrigen ist die Hälf-
te krank, aber auch
Rottannen und Buchen
sind bereits gefährdet.

An den Jahrringen gefällter Bäume sahen die
Förster, dass seit Mitte der Siebziger Jahre
kein Wachstum mehr stattgefunden hatte. Man
weiss, dass das Waldsterben eine Folge der
Luftverschmutzung ist - sowohl der importier-
ten Luftverschmutzung, die aus den Hochkami-
nen der industriellen Ballungszentren im Aus-
land stammt, als auch der hausgemachten, an
der vor allem die Autoabgase, die Heizungen
und die Kehrichtverbrennungsanlagen beteiligt
sind.
Die Folgen eines Waldsterbens in grösserem
Ausmass wären für ein Bergland wie die
Schweiz eine Katastrophe. Mit der Zerstörung
unserer Schutzwälder - stolzes Produkt des

besten Forstgesetzes der Welt! - würden Lawi-
nen ungehemmt auf Siedlungen und Verkehrs-
wege niederdonnern (auch auf Autobahnen),
würden Erdrutsche Dörfer verschütten, Über-
schwemmungen Kulturland vernichten, wäre
unser ganzer Wasserhaushalt gefährdet. Be-
reits bezeichnen Forstleute den Zustand von
Wäldern an exponierten Lagen, wie z.B. der
Südrampe des Lötschbergs, der Westseite des
Urner Reusstals zwischen Wassen und Gö-
schenen, des Mittenwaldes ob Chur, als be-
denklich. Wer heute noch sagt, die Mahner sei-
en «Umwelthysteriker» und dramatisierten die
Situation, ist ein Zyniker oder ein Vogel-
Strauss-Politiker.

Vor einem Jahr schon Motion eingereicht
Der Baum ist ein Bio-Indikator. Wo der Baum
stirbt, ist auch der Mensch gefährdet. Die
Schweiz ist nur bewohnbar, wenn ihr Wald ge-
sund ist. Wir stehen also heute in einem eigent-
liehen Notstand und müssen handeln.
Vor einem Jahr fa/s bas l/Va/dsfenber? noch
ke/n Wab/kampP Thema war; d/e fîed.) habe
ich eine Motion für Massnahmen zum Thema
Saure Niederschläge eingereicht-ein effizien-
teres Messnetz, einen Fonds für eine im Hin-
blick auf die Waldschäden intensivierte Wald-
pflege, einen Bericht über den Zustand des
Waldes, bilaterale Abkommen mit Nachbar-
Staaten über verbindliche Emissions-Grenz-
werte und, flankierend, Ursachenforschung,
Schadenverlauf-Prognosen usw. -, dann im
Frühling 1983 mit einer Anfrage zum Fahrplan
für die Einführung von bleifreiem Benzin nach-
gedoppelt und in der aussenpolitischen Korn-
mission ein Kommissionspostulat für intensi-

Dons AJorf-Ke//er, geboren 7927, Scbr/'ftsfe/-
/enn/Jonrna//sf/n, Zün'cb. ß/'sber se/f 7975.
P/a7z 3 anf der SP-L/ste.
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vierte internationale Zusammenarbeit zur Ver-
hinderung des Sauren Regens eingebracht.

Wenn wir nicht in der Herbstsession ein starkes
Umweltschutzgesetz - so, wie es das Volk
meinte, als es mit dem Stimmverhältnis 12 zu 1

vor zwölf Jahren einen klaren Verfassungs-
auftrag für den Umweltschutz gab - zustande-
bringen, und wenn nicht all die richtungswei-
senden Vorstösse, die während der Herbstses-
sion zum Thema Luft- unçi Wasserverschmut-
zung eingehen, mit grossem politischem Druck
und speditiv behandelt werden, dann steht es
Fünf nach Zwölf für den Wald. Ablenkungsma-
növer wie die Forderung nach einzelnen auto-
freien Sonntagen oder nach Kalkdüngung ge-
schädigter Wälder führen allerdings zu gar
nichts, wären nur Symptombekämpfung - ich
würde sie als «Sterbehilfe am Wald» bezeich-
nen.

Frauen-
buchladen
Stockerstrasse 37
8002 Zürich

Di-Fr 10.00-13.00
14.30-18.30

Sa 10.00-16.00

Natürlich wird es auch Stimmen geben, die ei-
ne wirtschaftliche Tragbarkeit der Massnah-
men verlangen werden. Ihnen wird man gedul-
dig das Selbstverständliche wiederholen müs-
sen: dass die Folgekosten unserer Umweltver-
schmutzung bald unser Bruttosozialprodukt
auffressen, dass die Kosten für die Gesundung
unserer Umwelt wahrscheinlich hoch sein wer-
den - die Kosten der fortschreitenden Umwelt-
Zerstörung aber überhaupt nicht mehr zu zah-
len sind. Dor/'s Mo/f

Die Lohngleichheit und
ihre Tücken
Am 25. Oktober wer-
den es 10 Jahre her
sein, seit die Konven-
tion Nr. 100 der Inter-
nationalen Arbeitsorga-
nisation «über die
Gleichheit des Entgelts
männlicher und weibli-
eher Arbeitskräfte für
gleichwertige Arbeit» in

unserem Lande Gel-
tung hat. Die Ratifizie-
rung dieses Abkommens bedeutete konkret
aber lediglich die Verwirklichung des Lohn-
gleichheitsprinzips in der Bundesverwaltung
sowie dessen Berücksichtigung bei der Allge-
meinverbindlicherklärung von Gesamtarbeits-
Verträgen durch den Bundesrat. Bezüglich der
kantonalen Verwaltungen und namentlich der
Privatwirtschaft bildete das Abkommen keine
rechtliche Grundlage, um den gleichen Lohn
für gleiche oder gleichwertige Arbeit durchzu-
setzen.
Diese Lücke konnte am 14. Juni 1981 mit der
Aufnahme des Gleichberechtigungsartikels in

der Bundesverfassung geschlossen werden.
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